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ternehmen: Übergangsmandat des Personalrats und Fortbestand kollektiver Regelungen, ZTR 2008,
74; Reichold, Die reformierte Betriebsverfassung 2001 – Ein Überblick über die neuen Regelungen des
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2025-09-06, 15:36, HB mittel

Rechtsfolgen einer Umstrukturierung für Arbeitnehmervertretungen | § 24

Leder/Lunk | 951



triebsrates – Auswirkungen auf anhängige Beschlussverfahren, ArbRAktuell 2016, 29; Ricken, Kon-
tinuität des Betriebsrats als Strukturprinzip der Betriebsverfassung, FS 100 Jahre Betriebsverfassungs-
recht, 2020, S. 629; Rieble, Das Übergangsmandat nach § 21a BetrVG, NZA 2002, 233; Rieble, Über-
gangsmandat bei Betriebsverschmelzung: Streit zwischen Betriebsräten und Durchsetzung, ZIP 2004,
693; Rieble, Betriebsverfassungsrechtliche Folgen der Betriebs- und Unternehmensumstrukturierung,
NZA 2003, Sonderbeilage zu Heft 16, 62; Rieble, Schutz vor paritätischer Unternehmensmitbestim-
mung, BB 2006, 2018; Röder/Hausmann, Die Geltung von Gesamtbetriebsvereinbarungen nach einer
Umwandlung, DB 1999, 1754; Salamon, Die Anbindung des Gesamtbetriebsrats an das Unternehmen
– Insbesondere: Mitbestimmung im gemeinsamen Betrieb mehrerer Unternehmen, RdA 2008, 24;
Schiefer, Arbeitsrechtliche Voraussetzungen und Folgen des Betriebsübergangs gem. § 613a BGB, FS
Willemsen, 2018, S. 427; Schimanski, Das Rest- und Übergangsmandat der Schwerbehindertenvertre-
tung, Behindertenrecht 1999, 132; Schipp, Arbeitsrechtliche Probleme bei der Privatisierung öffent-
licher Einrichtungen, NZA 1994, 865; Schlenker-Rehage, Das Übergangsmandat des Betriebs- und des
Personalrates, 2010; Schnelle, Die Schwerbehindertenvertretung: Was ändert sich durch das Bundes-
teilhabegesetz?, NZA 2017, 880; Schönhöft/Brahmstaedt, Betriebsvereinbarungen und Gemeinschafts-
betrieb, NZA 2010, 851; Schönhöft/Schönleber, Zur Frage der Reduzierung von Mitbestimmungsgre-
mien durch einen Gemeinschaftsbetrieb, BB 2013, 2485; Schubert, Das „Restmandat“ bei Betriebsrat
und Personalrat, AuR 2003, 132; Schwarzburg, Zum Restmandat und Übergangsmandat des Personal-
rats, öAT 2010, 79; Teusch, Organisationstarifverträge nach § 3 BetrVG, NZA 2007, 124; Thüsing, Ver-
einbarte Betriebsratsstrukturen – Zum Gestaltungsspielraum der Tarifvertragsparteien im Rahmen
des § 3 BetrVG, ZIP 2003, 693; Thüsing, Das Übergangsmandat und das Restmandat des Betriebsrats
nach § 21a und § 21b BetrVG, DB 2002, 738; Thüsing/Forst, Konzernweite Strukturierung von Orga-
nen der Betriebsverfassung – klassische und neue Fragen insb. zum Teilkonzernbetriebsrat, Konzern
2010, 1; Wolff, Europäische Betriebsräte nach dem Brexit, BB 2016, 1784; Wollenschläger, Betriebsver-
fassungsrechtliche Fragen des Betriebsübergangs nach § 613a BGB unter Berücksichtigung des Rechts
der Europäischen Union, FS Gitter, 1995, S. 1067; Wollenschläger/von Harbou, Arbeitsrechtliche Fra-
gen bei Privatisierungs- und Outsourcingmaßnahmen in öffentlichen Krankenhäusern, NZA 2005,
1081; Wollwert, Zulässigkeit der Errichtung eines Konzernbetriebsrats durch den konzernweit ein-
zigen Gesamtbetriebsrat, NZA 2011, 437.

A. Rechtsfolgen einer Restrukturierung für den Betriebsrat

Ein Betriebsrat wird stets für eine bestimmte betriebsverfassungsrechtliche Organisations-
struktur gewählt. In der Regel ist dies ein Betrieb i.S.v. § 1 Abs. 1 Satz 1 BetrVG. Diese Orga-
nisationsstruktur kann sich infolge von Restrukturierungen ändern oder sogar entfallen. In
solchen Fällen stellt sich die Frage, welche Auswirkungen dies auf den Bestand und das Man-
dat des Betriebsrats hat. Sollte das Betriebsratsamt erlöschen, stünden die Arbeitnehmer ohne
Schutz da, obwohl sie insbesondere bei grundlegenden Strukturänderungen auf ihre betriebli-
che Interessenvertretung besonders angewiesen sind. Um Schutzlücken zu vermeiden, verhin-
dern die Vorschriften zum Rest- und Übergangsmandat, dass eine Einheit „von heute auf
morgen“ betriebsratslos wird. Das liegt häufig zugleich im Unternehmensinteresse. Dem Ar-
beitgeber bleibt auf diese Weise auch nach einer Umstrukturierung ein Verhandlungspartner
zur Regelung kollektiver Arbeitsbedingungen erhalten.

I. Das reguläre Mandat des Betriebsrats

Beispiel 1:
Die A-GmbH ist ein Automobilzulieferer. Neben Betrieben in Hamburg und Bremen existiert ein Be-
trieb in Ettlingen, in dem ein Betriebsrat besteht. Dort befindet sich die Forschung und die Produkti-
on für Tanks. Da die A-GmbH aus dem Geschäft mit Tanks aussteigen möchte, verkauft und überträgt
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sie alle Betriebsmittel des Ettlinger Betriebs an die B-AG. Diese möchte den Betrieb unverändert als
eigenständigen Betrieb fortführen. Die Arbeitnehmer der A-GmbH in Ettlingen werden informiert,
dass ihre Arbeitsverhältnisse im Wege eines Betriebsübergangs von der A-GmbH auf die B-AG über-
gehen. Der Ettlinger Betriebsrat fragt nach seinem Schicksal.

A-GmbH B-AG

Betrieb

§§ 433, 929 BGB

§ 613a BGB

Das Amt des Betriebsrats endet infolge einer Umstrukturierungsmaßnahme nur unter zwei
Voraussetzungen: Die Maßnahme muss sich zunächst überhaupt auf die betriebsverfassungs-
rechtliche Organisationsstruktur auswirken1. Sie muss dies zudem in einer Weise tun, die
zum Verlust der Identität dieser Struktur führt (zum Identitätsbegriff vgl. Rz. 22.10, 22.14 ff.
und Rz. 24.35)2. Fehlt es an einer dieser Voraussetzungen, bleibt der Betriebsrat unverändert
im Amt.

1. Unveränderter Fortbestand des Betriebs

Umstrukturierungsmaßnahmen sind nicht notwendigerweise mit einem Eingriff in die be-
triebliche Organisation verbunden. So bleiben z.B. rein gesellschaftsrechtliche Maßnahmen
ohne Auswirkung auf die betriebsverfassungsrechtliche Organisationsstruktur. Gemeint sind
Vorgänge, die sich nur auf das Unternehmen auswirken, nicht aber auf den Betrieb als sol-
chen. Die Änderung der Rechtsform (§§ 190 ff. UmwG), der Gesellschafterwechsel (sog. Share
Deal), die Anwachsung oder die Verschmelzung von Unternehmen (§§ 2 ff. UmwG) zählen
dazu. Diese Maßnahmen haben keine Auswirkungen auf das Amt des (örtlichen) Betriebsrats.
Sie betreffen nur den Rechtsträger, lassen die betriebliche Organisation aber unverändert. Glei-
ches gilt für die Unternehmensspaltung (§§ 123 ff. UmwG), es sei denn, diese führt zugleich zur
Spaltung eines Betriebs (zur Möglichkeit der Errichtung eines Gemeinschaftsbetriebs in die-
sen Fällen vgl. Rz. 22.129). Neuwahlen finden erst nach Ablauf der regulären Amtsperiode
statt, soweit der Betriebsrat nicht ausnahmsweise zuvor nach § 13 Abs. 2 BetrVG neu zu wäh-
len ist.

Betrifft eine Umstrukturierungsmaßnahme nicht nur das Unternehmen, sondern auch den
Betrieb, ist weiter zu prüfen, ob damit Auswirkungen auf die Betriebsidentität einhergehen.
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Solange die Betriebsidentität fortbesteht, behält der Betriebsrat als Organ das ihm durch die
Wahl übertragene Mandat zur Vertretung der Belegschaftsinteressen und zur Wahrnehmung
der betriebsverfassungsrechtlichen Aufgaben3. Wird ein Betrieb z.B. vollständig an einen an-
deren Ort verlegt, bleibt seine Identität i.d.R. erhalten und der Betriebsrat im Amt. Eine Ver-
legung kann allerdings im Einzelfall zu einer Stilllegung und damit zum Verlust der Betriebs-
identität führen. Das ist insbesondere bei großen räumlichen Entfernungen und dem Zurück-
bleiben der Hauptbelegschaft der Fall4. Bei der bloßen Änderung des Betriebszwecks wird
man entsprechend entscheiden müssen5. Die Übertragung sämtlicher Vermögensgegenstände
eines Betriebs auf einen Erwerber imWege der Einzelrechtsnachfolge betrifft –wie im Beispiel 1
– das Organ des (örtlichen) Betriebsrats ebenfalls nicht. Ein solcher sog. Asset Deal führt zwar
zu einem Betriebsübergang. Die betriebliche Struktur ändert sich dadurch jedoch nicht. Der
Betriebsrat bleibt folglich im Amt.

Für einen selbstständigen Betriebsteil i.S.d. § 4 Abs. 1 BetrVG, in dem ein Betriebsrat ge-
wählt wurde, gelten die vorstehenden Grundsätze entsprechend6. Er wird wie ein eigenständi-
ger Betrieb behandelt. Eine Ausnahme ist lediglich zu machen, wenn die Arbeitnehmer dieses
Betriebsteils den Betriebsrat im Hauptbetrieb gemäß § 4 Abs. 1 Satz 2, 3 BetrVG mitgewählt
haben. Dann sind beide Einheiten als ein einziger Betrieb zu behandeln. Damit bewirkt die
Übertragung des ursprünglich selbstständigen Betriebsteils auf einen Dritten eine Betriebs-
spaltung. Denn es fehlt bei mindestens einer der beiden Einheiten die für den Fortbestand der
betriebsbezogenen Arbeitnehmervertreter notwendige betriebsverfassungsrechtliche Identität
mit dem bisherigen Betrieb. Gleiches gilt, wenn zwei selbstständige Betriebe eines Unterneh-
mens auf der Grundlage eines Tarifvertrags, einer Betriebsvereinbarung oder einer Entschei-
dung der Arbeitnehmer gemäß § 3 BetrVG zu einem einheitlichen Betrieb zusammengeschlos-
sen werden und später einer der ursprünglich selbstständigen Betriebe auf einen neuen Inhaber
übertragenwird. Auch dieser Vorgang ist regelmäßig eine Spaltung. Denn auch hier werden die
beiden Betriebe bis zumÜbertragungsvorgang wie ein einziger Betrieb i.S.d. BetrVG behandelt
(§ 3 Abs. 5 BetrVG), der durch die Übertragung eines der ursprünglich selbstständigen Betriebe
in seiner Identität verändert wird (näher Rz. 24.188 ff.). Wird in diesem Fall nur ein Betriebs-
teil auf einen anderen Rechtsträger übertragen, ohne dass die betriebliche Organisation nach
dem Wirksamwerden des Übertragungsvorgangs wesentlich geändert wird, besteht der bishe-
rige Betrieb im Zweifel als gemeinsamer Betrieb der beteiligten Rechtsträger fort7. Wie an
anderer Stelle gezeigt (vgl. Rz. 22.129), wird diese Vermutung durch § 1 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2
Nr. 2 BetrVG ausdrücklich festgeschrieben. Damit besteht auch der Betriebsrat – jetzt als Be-
triebsrat des gemeinsamen Betriebs mehrerer Unternehmen – fort8.
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3 BAG v. 15.10.2014 – 7 ABR 53/12, NZA 2015, 1014; Fuhlrott/Oltmanns, BB 2015, 1013.
4 Dazu näher GK/Oetker, § 111 BetrVG Rz. 133 ff.; BAG v. 26.5.2011 – 8 AZR 37/10, NZA 2011,
1143 = ArbRB 2011, 328 (Grimm); und BAG v. 29.8.2013 – 2 AZR 809/12, NZA 2014, 730 = ArbRB
2014, 99 (Windeln), sowie LAG Baden-Württemberg v. 2.7.2013 – 22 Sa 63/12, ArbRAktuell 2014,
60 (Klagges).

5 ErfK/Koch, § 21a BetrVG Rz. 2.
6 Fitting, § 21a BetrVG Rz. 9; von Hoyningen-Huene/Windbichler, RdA 1977, 329, 335.
7 Kallmeyer/Willemsen/Müller-Bonanni, § 132 UmwG Rz. 5; Richardi/Annuß, § 111 BetrVG Rz. 132;
ähnlichWollenschläger, FS Gitter, 1995, S. 1067, 1074.

8 WHSS/Hohenstatt/Sittard, Umstrukturierung, D Rz. 16; Bauer/Haußmann/Krieger, 4 B Rz. 43.
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2. Spaltung des bisherigen Betriebs

Beispiel 2:
Die A-GmbH (s. Beispiel 1, Rz. 24.2) möchte die Tanks zukünftig nicht mehr selbst produzieren, son-
dern nur die Forschung eigenständig fortführen. Sie verkauft und überträgt deshalb die Betriebsmittel
des Betriebsteils Produktion an die B-GmbH. Davon sind 120 der 150 Arbeitnehmer der A-GmbH
betroffen. Der Betriebsrat fragt nach seinem Schicksal.

A-GmbH B-GmbH

Forschung

A-GmbH

Produktion ProduktionForschung

BR

re
g.

M
an

da
t

§ 21a

BetrVG

reg
.

M
an

da
t

vorher: nachher:

BR

Eine Betriebsspaltung ist die Teilung des Betriebs in tatsächlicher Hinsicht (näher Rz. 2.15 ff.)9.
Aus dem bisherigen Betrieb entstehen durch Veränderung von Aufgabenbereich und Organi-
sation neue Einheiten. Entscheidend ist die Aufhebung der bislang einheitlichen Leitungs-
struktur10. Denn die organisatorische Einheit „Betrieb“ wird maßgebend durch den Leitungs-
apparat bestimmt. Es gibt zwei Formen der Betriebsspaltung: Die Auf- und die Abspaltung11.
Die Aufspaltung führt zum Verlust der Identität des Ursprungsbetriebs. Dieser – es kann
auch ein Gemeinschaftsbetrieb sein – wird aufgelöst12. Damit endet das reguläre Mandat sei-
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9 BAG v. 1.6.2022 – 7 ABR 41/20, NZA 2022, 1542 Rz. 25 = ArbRB 2022, 361 (Esser); BAG v.
15.10.2014 – 7 ABR 53/12, NZA 2015, 1014; BAG v. 24.5.2012 – 2 AZR 62/11, NZA 2013, 277
Rz. 48 = ArbRB 2013, 44 (Mues); BAG v. 18.3.2008 – 1 ABR 77/06, NZA 2008, 957 Rz. 12 = ArbRB
2008, 269 (Braun).

10 Fitting, § 21a BetrVG Rz. 10; HWK/Reichold, § 21a BetrVG Rz. 5; GK-BetrVG/Kreutz, § 21a
Rz. 20 f.; Rieble, NZA 2002, 233, 233.

11 BAG v. 24.5.2012 – 2 AZR 62/11, NZA 2013, 277 Rz. 48 = ArbRB 2013, 44 (Mues); zur Abgren-
zung vgl. LAG Düsseldorf v. 11.1.2011 – 17 Sa 828/10, BeckRS 2011, 68242; LAG Hamm v.
22.10.2010 – 10 TaBVGa 19/10, BeckRS 2011, 68101; Linsenmaier, RdA 2017, 128, 129; Bauer/
Haußmann/Krieger, 4 B Rz. 43.

12 BAG v. 8.3.2022 – 1 ABR 19/21, NZA 2022, 1068 Rz. 18 f.; BAG v. 8.3.2022 – 1 ABR 20/21, NZA
2022, 1134 Rz. 19 f. = ArbRB 2022, 265 (Esser); BAG v. 1.6.2022 – 7 ABR 41/20, NZA 2022, 1542
Rz. 25 f. = ArbRB 2022, 361 (Esser); BAG v. 24.5.2012 – 2 AZR 62/11, NZA 2013, 277 Rz. 48 =
ArbRB 2013, 44 (Mues); Fitting, § 21a BetrVG Rz. 9a; HWK/Reichold, § 21a BetrVG Rz. 5; ErfK/
Koch, § 21a BetrVG Rz. 2.
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ner Mitglieder13. Denn der Betriebsrat ist in seinem Bestand als Organ der Betriebsverfassung
an einen Fortbestand des Betriebs geknüpft, für den er gewählt wurde14. Er behält allerdings
ein Restmandat für den Ursprungsbetrieb15. Die neu entstehenden Einheiten können als ei-
genständige Betriebe oder selbstständige Betriebsteile gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 BetrVG fort-
geführt werden. Für diese Einheiten können Übergangsmandate entstehen16. Der ehemalige
Betriebsrat hat in diesem Fall gleichzeitig ein Rest- und zwei Übergangsmandate. Ersteres be-
zieht sich auf den Betrieb in seiner Form vor der Aufspaltung, letzteres auf die nach der Auf-
spaltung entstehenden Betriebe.17

Bei einer Abspaltung besteht der Ursprungsbetrieb fort18. Er behält seine Identität (vgl.
Rz. 24.12 zu möglichen Ausnahmen). Der Betriebsrat bleibt somit im Amt19. Er hat unter den
Voraussetzungen des § 21a BetrVG für die abgespaltenen Betriebsteile ein Übergangsmandat.
Ob der Ursprungsbetrieb oder die abgespaltenen Betriebsteile auf einen anderen Rechtsträger
übertragen werden, ist insoweit unerheblich. Beispiel 2 behandelt eine typische Abspaltung.

Ob nach einer Abspaltung im Ursprungsbetrieb Neuwahlen erforderlich sind, beurteilt sich
nach § 13 Abs. 2 BetrVG. Dies ist insbesondere der Fall, wenn sich die Belegschaftsstärke in-
folge der Abspaltung in dem in § 13 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG vorgesehenen Ausmaß zum maß-
geblichen Stichtag (24 Monate nach der letzten Betriebsratswahl) ändert. Der Betriebsrat des
Ursprungsbetriebs ist auch dann neu zu wählen, wenn die Gesamtzahl der Betriebsratsmit-
glieder nach Eintreten sämtlicher Ersatzmitglieder im Ursprungsbetrieb nach der Abspaltung
unter die vorgeschriebene Mindestzahl sinkt (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 BetrVG). Dazu kann es sowohl
bei Umstrukturierungen innerhalb eines Rechtsträgers kommen als auch bei Vorgängen, die
mit einem Rechtsträgerwechsel verbunden sind. Letzteres ist z.B. der Fall, wenn der Ursprungs-
betrieb als Restbetrieb beim übertragenden Rechtsträger fortbesteht, aber das Arbeitsverhältnis
des Betriebsratsmitglieds dem abgespaltenen Betriebsteil zuzuordnen ist und daher gemäß
§ 613a BGB auf den übernehmenden Rechtsträger übergeht. In der Praxis erfolgt eine Neu-
wahl häufig auch durch Rücktritt des bisherigen Betriebsrats (§ 13 Abs. 2 Nr. 3 BetrVG),
um auf diesem Wege einen Betriebsrat zu wählen, der die geänderte Personalstruktur wider-
spiegelt.
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13 BAG v. 24.5.2012 – 2 AZR 62/11, NZA 2013, 277 Rz. 48 = ArbRB 2013, 44 (Mues); BAG v.
31.5.2000 – 7 ABR 78/98, NZA 2000, 1350, 1353; Henssler, FS Kraft, 1998 S. 219, 234 f.; Bauer/
Haußmann/Krieger, 4 B Rz. 43.

14 Vgl. BAG v. 31.5.2000 – 7 ABR 78/98, NZA 2000 1350, 1352 f.; so letztlich auch Sowka, DB 1988,
1318, 1320 f.; WHSS/Hohenstatt/Sittard, Umstrukturierung, D Rz. 51.

15 BAG v. 18.3.2008 – 1 ABR 77/06, NZA 2008, 957 Rz. 12 = ArbRB 2008, 269 (Braun); Linsenmaier,
RdA 2017, 128, 130.

16 BAG v. 18.3.2008 – 1 ABR 77/06, NZA 2008, 957 Rz. 12 = ArbRB 2008, 269 (Braun); Linsenmaier,
RdA 2017, 128, 130.

17 Zum Übergangsmandat Rieble, NZA 2002, 233, 235.
18 BAG v. 8.3.2022 – 1 ABR 19/21, NZA 2022, 1068 Rz. 18 f.; BAG v. 8.3.2022 – 1 ABR 20/21, NZA

2022, 1134 Rz. 19 f. = ArbRB 2022, 265 (Esser); BAG v. 1.6.2022 – 7 ABR 41/20, NZA 2022, 1542
Rz. 25 f. = ArbRB 2022, 361 (Esser); LAG Düsseldorf v. 18.10.2017 – 12 TaBVGa 4/17, BeckRS
2017, 132754 Rz. 39; BAG v. 24.5.2012 – 2 AZR 62/11, NZA 2013, 277 Rz. 48 = ArbRB 2013, 44
(Mues); Fitting, § 21a BetrVG Rz. 10; HWK/Reichold, § 21a BetrVG Rz. 5; ErfK/Koch, § 21a
BetrVG Rz. 2.

19 LAG Düsseldorf v. 18.10.2017 – 12 TaBVGa 4/17, BeckRS 2017, 132754 Rz. 39; BAG v. 24.5.2012
– 2 AZR 62/11, NZA 2013, 277 Rz. 48 = ArbRB 2013, 44 (Mues); Fitting, § 21a BetrVG Rz. 10;
HWK/Reichold, § 21a BetrVG Rz. 8.
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Beispiel 3:
Die Z-GmbH entwirft, produziert und verkauft Damenmode. Sie hat einen Betrieb in Berlin mit 80
Arbeitnehmern. Dort besteht ein Betriebsrat. Um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessen und um Sy-
nergieeffekte im Konzern besser zu nutzen, überträgt die Z-GmbH folgende Funktionen an verschie-
dene Konzernunternehmen: Administrative Aufgaben (Buchhaltung, Rechtsabteilung etc.) an die A-
GmbH (sieben Arbeitnehmer), die Lagerhaltung und den Versand an die B-GmbH (20 Arbeitnehmer)
und die gesamte Produktion mit 35 Arbeitnehmern an eine Tochtergesellschaft C. Die Facility Ma-
nagement Aufgaben werden an D fremdvergeben (zwei Arbeitnehmer). Es verbleiben 16 von vormals
80 Arbeitnehmern bei der Z-GmbH.

Z Z

80 AN

A B C D

16 AN 7 AN 20 AN 35 AN 2 AN

vorher: nachher:

Eine Reihe von Abspaltungen, von denen jede für sich genommen die Identität des Betriebs
nicht beseitigt, kann in ihrer Summe zum Verlust der Betriebsidentität führen. Es lässt sich
dann – wie in Beispiel 3 – nicht länger von einem Ursprungsbetrieb, dessen betriebliches Sub-
strat weitgehend unverändert geblieben ist20, und daraus hervorgegangenen Einheiten spre-
chen21. In diesem Fall erlischt das originäre Mandat des bisherigen Betriebsrats („Atomisie-
rung“). Eine Spaltung kann zugleich eine Betriebsänderung gemäß § 111 Satz 3 Nr. 3 BetrVG
darstellen.

Im abgespaltenen Betriebsteil kann ein neuer Betriebsrat gewählt werden, sofern der Be-
triebsteil eigenständig bleibt und betriebsratsfähig ist. Letzteres setzt voraus, dass es sich ent-
weder um einen Betrieb i.S.d. § 1 Abs. 1 BetrVG handelt oder um einen als selbstständig gel-
tenden Betriebsteil gemäß § 4 Abs. 1 BetrVG. Der Betriebsrat des Ursprungsbetriebs hat im
Rahmen seines Übergangsmandats unverzüglich Wahlvorstände zu bestellen. Die Eigenstän-
digkeit geht verloren, wenn der abgespaltene Betriebsteil in einen bereits bestehenden Betrieb
eingegliedert wird (näher Rz. 24.18). Besteht dort bereits ein Betriebsrat, erstreckt sich dessen
Zuständigkeit fortan auch auf die Arbeitnehmer des abgespaltenen Betriebsteils. Ist der auf-
nehmende Betrieb betriebsratsfähig, aber betriebsratslos, ist umstritten, ob der Betriebsrat des
Ursprungsbetriebs im Rahmen seines Übergangsmandats Wahlvorstände im aufnehmenden
Betrieb bestellen darf (näher Rz. 24.44 ff.). Wird der abgespaltene Betriebsteil mit einem ande-
ren Betrieb oder Betriebsteil zu einem neuen Betrieb zusammengeschlossen, kann dort eben-
falls ein Betriebsrat gewählt werden, sofern die neue Einheit betriebsratsfähig ist. Der Be-
triebsrat des Ursprungsbetriebs nimmt dafür nach § 21a Abs. 2 BetrVG das Übergangsmandat
wahr, sofern in dem abgespaltenen Betriebsteil mehr wahlberechtigte Arbeitnehmer beschäf-
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20 BAG v. 24.5.2012 – 2 AZR 62/11, NZA 2013, 277 Rz. 48 = ArbRB 2013, 44 (Mues).
21 WHSS/Hohenstatt/Sittard, Umstrukturierung, D Rz. 51; die Auflösung eines Gemeinschafts-

betriebs führt aber nicht automatisch zur Aufspaltung und dessen Untergang: BAG v. 8.3.2022 –
1 ABR 19/21, NZA 2022, 1068 Rz. 19; BAG v. 8.3.2022 – 1 ABR 20/21, NZA 2022, 1134 Rz. 20 =
ArbRB 2022, 265 (Esser); BAG v. 1.6.2022 – 7 ABR 41/20, NZA 2022, 1542 Rz. 26 = ArbRB 2022,
361 (Esser).
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tigt werden als in dem Betrieb bzw. Betriebsteil, mit dem der abgespaltene Betriebsteil zusam-
mengeschlossen wird (näher Rz. 24.33).

3. Zusammenfassung von Betrieben oder Betriebsteilen zu einem neuen
Betrieb

Beispiel 4:
Ein Memminger Unternehmen verlegt seinen bislang am früheren Produktionsstandort befindlichen
Vertrieb (30 Arbeitnehmer) an die im neuen Industriegebiet vor einiger Zeit errichtete Produktions-
stätte (50 Arbeitnehmer) und richtet eine gemeinsame Leitung ein. Vertrieb und Produktionsstätte
hatten bislang jeweils einen eigenen Betriebsrat. Die Betriebsräte fragen, ob und für welchen Betriebs-
rat ein Übergangsmandat entsteht.

Beispiel 5:
Die A-GmbH stellt in ihrem Betrieb in Hamburg, für den ein Betriebsrat gewählt wurde, Produkt 1
und Produkt 2 her. Sie will sich zukünftig auf die Herstellung von Produkt 1 beschränken und ver-
kauft deshalb den Betriebsteil „Produkt 2“ einschließlich aller Produktionsmaschinen an die Z-AG
per Asset Deal. Die betreffenden Arbeitnehmer (50) gehen nach § 613a BGB auf die Z-AG über. Da
die Z-AG in Hamburg ebenfalls einen Betrieb führt (70 Arbeitnehmer), integriert sie die Maschinen
zur Schaffung von Synergieeffekten in ihren Betrieb. In dem Betrieb der Z-AG besteht ebenfalls ein
Betriebsrat.

Einzelne Betriebe oder Betriebsteile können mit einem anderen Betrieb oder Betriebsteil zu
einer neuen Einheit zusammengeschlossen werden. Dies kann, wie vorstehende Beispiele zei-
gen, praktisch auf unterschiedliche Weise geschehen. Die Beispielsfälle haben indes eine
Gemeinsamkeit: Durch die Zusammenfassung entsteht eine neue Organisationseinheit mit
neuer Leitungsstruktur. Die Zusammenfassung ist damit das Spiegelbild der Aufspaltung.
Während bei der Aufspaltung ein Betrieb untergeht, entsteht bei einer Zusammenfassung ein
neuer Betrieb. Die Amtszeit der Betriebsräte in den jeweiligen Ursprungsbetrieben endet da-
her mit Wirksamwerden der Zusammenfassung22. Ihr reguläres Mandat endet zu diesem
Zeitpunkt. Der Gesetzgeber hat diese Fallgruppe in § 21a Abs. 2 BetrVG anerkannt und zu-
gleich geregelt, dass in solchen Fällen der Betriebsrat des nach der Zahl der wahlberechtigten
Arbeitnehmer größten Betriebs oder Betriebsteils das Übergangsmandat wahrnimmt23. Im
Beispiel 4 (Rz. 24.14) ist die Belegschaft des Produktionsbetriebs und im Beispiel 5 (Rz. 24.15)
die des bisherigen Betriebs der Z-AG zahlenmäßig größer. Die betreffenden Betriebsräte neh-
men jeweils das Übergangsmandat wahr. Das Übergangsmandat erstreckt sich dann auch auf
zuvor betriebsratslose Betriebe24. Ist der größte Betrieb betriebsratslos, nimmt der Betriebsrat
des nächstgrößeren Betriebs das Übergangsmandat wahr25. Die Gegenansicht, die ein Über-
gangsmandat in diesem Fall ablehnt26, verkennt dessen Zweck, Repräsentationslücken im Zwei-
fel zu vermeiden.
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22 WHSS/Hohenstatt/Sittard, Umstrukturierung, D Rz. 66; Fitting, § 21a BetrVG Rz. 14.
23 Hessisches LAG v. 23.10.2008 – 9 TaBV 155/08, BeckRS 2011, 71711.
24 Fuhlrott/Oltmanns, BB 2015, 1013, 1017; Fitting, § 21a BetrVG Rz. 11; BeckOGK/Seidel, 1.7.2024,

§ 21a BetrVG Rz. 24.
25 Richardi/Thüsing, § 21a BetrVG Rz. 14; GK-BetrVG/Kreutz, § 21a Rz. 68 f.; Lunk, FS Willemsen,

2018, S. 299, 300.
26 Rieble, NZA 2002, 233, 238; HWK/Reichold, § 21a BetrVG Rz. 9; Reichold, NZA 2001, 857, 859;

Schönhöft/Schönleber, BB 2013, 2485, 2488.
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